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VORWORT  

von Walter CERFEDA 

Die Erfahrung der Europäischen Betriebsräte (EBR), die sich jetzt in ihrem zweiten Jahrzehnt 
befinden, umfasst unterschiedliche Phasen eines Reifungsprozesses. Auf die Pionierphase, 
als in den späten 1980er und frühen 1990er Jahre das erste Dutzend EBR auf völlig 
freiwilliger Basis errichtet wurde, folgte angesichts des drohenden Inkrafttretens der Richtlinie 
94/95 eine Flut freiwilliger Vereinbarungen (circa 350). Auf jeden Fall ist dem Zeitraum von 
1994 bis 1996 zuzuschreiben, dass er dem Europäischen Gewerkschaftsbund ermöglicht 
hat, sich seiner Fähigkeit zu Verhandlungen auf transnationaler Ebene bewusst zu werden. In 
dieser Phase konzentrierte sich die Einrichtung von EBR in erster Linie auf die 
Gewährleistung der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte. Die damaligen (oft hastigen) 
Verhandlungen führten zu qualitativ fragwürdigen Vereinbarungen, aber sie hatten den 
Verdienst, eine starke Nachfrage nach transnationaler Zusammenarbeit zu konkreten 
Themen zwischen den Arbeitnehmern verschiedener Unternehmen zu fördern, um so die 
transnationale Konvergenz auszubauen und Verhandlungsmöglichkeiten optimal zu nutzen. 

Dieses erste Jahrzehnt freiwilliger Vereinbarungen war eine Herausforderung für die 
europäischen Gewerkschaften, sowohl was die Stärkung der Fähigkeit zur Verhandlung von 
EBR-Gründungsabkommen und den Ausbau des Fachwissens über die Arbeitsweise von 
EBR als auch die Stärkung der Fähigkeit zur Unterbreitung proaktiver Vorschläge und zur 
Ausarbeitung von Plänen betraf. Die Fallstudie der Social Development Agency (SDA) 
unterstreicht die von EBR erworbene Fähigkeit, Antworten auf spezifische Probleme wie 
Unternehmensumstrukturierungen, die Erweiterung der Europäischen Union sowie die 
Abfassung und Umsetzung von Verhaltenskodexen zu liefern. Die Studie spiegelt auch die 
kooperative politische Bemühung der europäischen Gewerkschaften wider, um gängige 
Organisationsschemen und Betriebsstrukturen von EBR mit einem Sekretär, einem Engeren 
Ausschuss, Sachverständigen, Vertretern der Europäischen Gewerkschaftsverbände usw. zu 
ermitteln. Sie ist das Ergebnis eines nachhaltigen Bestrebens zur Sammlung und Verbreitung 
guter Praktiken, zur Koordination von Förderpolitiken und zur Schulung von EBR-Mitgliedern. 
Jetzt, wo diese erste Lernphase erfolgreich abgeschlossen wurde und der Erwerb neuer 
Fähigkeiten und Kompetenzen (in erster Linie durch die europäischen 
Gewerkschaftsverbände und die Netzwerke von EBR-KoordinatorInnen) ein Fakt ist, müssen 
wir uns der Zukunft zuwenden und uns fragen, welche Herausforderungen vor den EBR und 
vor uns, den europäischen Gewerkschaften, liegen. Zu allererst müssen wir an unserer 
Fähigkeit zur Überdenkung der strategischen Position im komplexen und sich wandelnden 
Kontext der Arbeitsbeziehungen in multinationalen Gruppen arbeiten. Dank der Arbeit der 
europäischen Gewerkschaften ist es den EBR manchmal gelungen, den Wandel zu begleiten 
und ihren sozialen Nutzen zu beweisen. Der Übergang von einem passivem zu einem 
aktiveren Ansatz hat stets den Zusammenhang zwischen Arbeitnehmern, eine koordinierte 
Perspektive und gemeinsame Ziele vorausgesetzt. Parallel zur steigenden Mobilität der 
Unternehmen auf dem europäischen Binnenmarkt sammeln EBR immer mehr Erfahrung in 
der aktiven Teilnahme an den verschiedenen Phasen der strategischen Umstrukturierung der 
Unternehmen. Aktive Mitbestimmung bedeutet die Teilnahme europäischer 
Arbeitnehmervertreter an der Unterrichtung, um konkrete Aktionen zu bewirken, die 
gewährleisten, dass Unternehmen die sozialen Auswirkungen strategischer Entscheidungen 
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berücksichtigen. Solch eine proaktive Haltung kann unterschiedliche Formen annehmen, wie 
effiziente Kommunikation mit den Vertretern der Basis, Autonomie bei der Auswertung 
verfügbarer Informationen und der Formulierung maßgebender Meinungen, die 
Durchführung von Gewerkschaftsaktionen, um gegen Entscheidungen zu protestieren oder 
diese zu beeinflussen und auf höherer Ebene die Verhandlung von wahren europäischen 
Rahmenvereinbarungen. All dies sind willkommene Entwicklungen, aber wir sollten sie in 
Zukunft aus nächster Nähe verfolgen. Denn es sei zur Vorsicht gemahnt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass in nationalen Gesetzen festgeschriebene Gewerkschaftsrechte im gesamten 
europäischen Kontext sehr zerstückelt sind und nur schwer auf internationaler Ebene geltend 
gemacht werden können. Wir haben nämlich Fälle beobachtet, in denen Arbeitgeber die 
europäischen Organe ausgeschlossen oder manipuliert haben. Es bedarf einer „externen 
Bindung“, um die Effizienz der EBR zu erhalten. Dies umfasst eine zweiteilige Aufgabe: 

I. Gewerkschaftsorganisationen müssen sicherstellen, dass sie in EBR vertreten und in 
ihnen tätig sind; 

II. Es bedarf eines europäischen Arbeitsbeziehungssystems, in dem EBR eine klar 
definierte Rolle spielen. 

Am Vorabend des Kongresses von Sevilla wird der EGB aufgefordert, einen Beitrag zur 
Entwicklung eines neuen Modells der Arbeitsbeziehungen in multinationalen Unternehmen 
zu leisten: in diesem Modell soll der EBR eine spezifische Rolle in Synergie mit allen 
anderen Ebenen und Strukturen der Arbeitsbeziehungen spielen. Wir beginnen nicht am 
Nullpunkt, sondern können auf Erfahrungen und Vereinbarungen bauen, die als 
Bezugspunkte für die Entwicklung eines europäischen Arbeitsbeziehungssystems dienen 
können. Wenn wir die Fortschritte betrachten, die bei der Förderung von EBR und der 
Umsetzung der transnationalen Dimension der Unterrichtungs- und Anhörungsrechte erzielt 
wurden, haben wir allen Grund, diese neue Herausforderung optimistisch anzugehen.  
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EINLEITUNG 

Am 22. September 1994 wurde die Richtlinie über die Einrichtung eines Europäischen 
Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen 
Wirklichkeit1. Sie verpflichtet jedes Unternehmen mit mindestens 1.000 Arbeitnehmern im 
Europäischen Wirtschaftsraum und mit jeweils mindestens 150 Arbeitnehmern in 
mindestens zwei Mitgliedstaaten zur Einrichtung eines Europäischen Betriebsrats oder zur 
Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer. Zwei Jahre 
später, im Jahr 1996, wurde die Richtlinie formell in die einzelstaatliche Gesetzgebung 
umgesetzt und trat in den unterschiedlichen EU Mitgliedsstaaten in Kraft. Es folgte eine 
Richtlinie, welche die Betriebsratsrichtlinie auf das Vereinigte Königreich ausdehnte2. Letztere 
trat am 15. Dezember 1999 in Kraft, nachdem die britische Regierung das „Sozialkapitel“ 
des Vertrags von Maastricht unterzeichnet hatte. Dies war das Ergebnis eines langwierigen, 
über 20-jährigen Prozesses, um einen transnationalen Mechanismus zur Unterrichtung der 
Arbeitnehmer von multinationalen Unternehmen zu finden. 

Die Richtlinie war ein Meilenstein im europäischen Sozialdialog, der 1985 eingeleitet wurde, 
als der damalige Vorsitzende der Europäischen Kommission Jacques Delors bei Gesprächen 
in Val Duchesse die europäischen Sozialpartner um einen Tisch versammelte. Der 
europäische Sozialdialog ist der Schlüsselfaktor des europäischen Sozialmodells, das 
wirtschaftliche Leistung und soziale Solidarität auf der Grundlage von sozialem Konsens und 
Dreiparteienverhandlungen vereint3.  

ZIEL DIESER STUDIE 

Seit dem Umsetzungsdatum der Richtlinie sind zehn Jahre vergangen. Aus diesem Grund 
hat die Social Development Agency (SDA) beschlossen, eine Studie über die Arbeitsweise 
der Europäischen Betriebsräte (EBR) des vergangenen Jahrzehnts durchzuführen. Bei 
Forschungsarbeiten (wie beispielsweise eine frühere SDA-Studie von Simon Cox, die bei der 
SDA erhältlich ist4) wird der Schwerpunkt oft auf die Bestimmungen und Bedingungen 
gelegt, die in der Vereinbarung zur Einrichtung eines Europäischen Betriebsrats in einem 
bestimmten multinationalen Unternehmen verhandelt wurden. Aber eine Vereinbarung kann 
noch so ausführlich verhandelt werden, manchmal erweist sich die Praxis als genau das 
Gegenteil dessen, was man von den Bestimmungen der Vereinbarung erwartet hatte. 

                                                 
1 Änderungsvorschläge des EGB zur Richtlinie 94/45/EG des Rates vom 22. September 1994 über die Einsetzung eines 
Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung unAnhörung der Arbeitnehmer in 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen. OJ 254, 30/09/119, S. 64-72.  
http://eur-lex.europa.eu/ 
2 Richtlinie 97/74/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Ausdehnung der Richtlinie 94/45/EG über die Einsetzung 
eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in 
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen auf das Vereinigte Königreich. OJ 10, 
16/01/1198, S. 22-23. 
http://eur-lex.europa.eu/Notice 
3 J. KIRTON-DARLING und S. CLAUWAERT: “European social dialogue: an instrument in the 
Europeanisation of industrial relations.”, Transfer 2/03, S. 247. 
4 S. COX: Your new EWC Agreement, Social Development Agency, Brussels, 2005. 
http://www.sda-asbl.org/testiPdf/YNEA-English.pdf 
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Folglich ist es umso wichtiger, die Arbeitsweise verschiedener EBR und ihre praktische 
Errungenschaften zu analysieren und zu prüfen, ob sich aus guten und schlechten Praktiken 
Lehren ziehen lassen. Ziel dieser Studie ist es gute Praktiken zu fördern und konstruktive 
Erfahrungen unter Mitgliedern von europäischen Betriebsräten zu verbreiten, um so ihr 
Fachwissen zu stärken. Aber die Bedeutung einer guten EBR-Vereinbarung sollte nicht in 
Frage gestellt werden. Sie ist schließlich die Grundlage des gesamten Konzepts eines 
Europäischen Betriebsrats, wie in der Richtlinie festgelegt ist.  

Gute Vereinbarungen garantieren also nicht immer gute Praktiken5. Insbesondere bei der 
Verhandlung von gemeinsamen Texten, an denen EBR beteiligt sind, scheint es eine sehr 
entfernte Beziehung zwischen dem Inhalt der Vereinbarungen und der späteren Praxis zu 
geben. Diese undeutliche Beziehung wirkt sich auf die Forschung in diesem spezifischen 
Bereich aus. Einerseits ist zu bemerken, dass Verhandlungen auf EBR-Ebene nicht immer zu 
greifbaren Vereinbarungen führen und folglich eine ganze Palette von Verhandlungspraktiken 
oft bei Forschungsarbeiten nicht berücksichtigt werden, obschon diese Angaben äußerst 
aufschlussreich sein könnten. Andererseits garantieren die Bestimmungen einer 
Vereinbarung keineswegs ihre Umsetzung, wie bereits weiter oben erwähnt. 

Diese Studie ist Bestandteil des Infopoint-Projekts der SDA. Sie will keinen erschöpfenden 
Überblick über sämtliche Praktiken und Möglichkeiten der EBR liefern, sondern sich in erster 
Linie auf die Rolle und Arbeitsweise von EBR in verschiedenen Schlüsselsituationen 
konzentrieren. Sie ist in vier Kapitel unterteilt, die sich in erster Linie auf Erfahrungen von 
EBR-Arbeitsweisen beziehen, und dann auf Prozesse von Umstrukturierungen, die 
Erweiterung des EBR um Mitglieder der neuen EU-Mitgliedstaaten und den Abschluss von 
Verhaltenskodexen oder Rahmenabkommen im Zusammenhang der gesellschaftlicher 
Verantwortung der Unternehmen (CSR – Corporate Social Responsibility) beziehen. Einige 
Fälle erstrecken sich über diese verschiedenen Kapitel. In den vorgenannten spezifischen 
Aspekten will die Studie einige gute Beispiele erläutern, die für andere Beteiligte, die sich mit 
EBR-Praktiken befassen von Nutzen sein können. Da die Studie typisch und in ihrer 
Reichweite begrenzt ist, erlaubt sie es nicht, maßgebliche allgemeine Schlussfolgerungen 
nach Land oder Sektor über die Praktiken zu ziehen. 

METHODOLOGIE 

Der größte Teil dieser Forschungsarbeit stützt sich auf eine Prüfung der neuesten Literatur zu 
Informations- und Konsultationsrechten in Europa sowie auf die Analyse der Vereinbarungen 
in der SDA-Datenbank. Diese Datenbank enthält eine Aufschlüsselung nach 
Vereinbarungskriterien und stützt sich ausschließlich auf Kopien von unterzeichneten 
Originalen6. Mehr Informationen wurden anderen Quellen wie dem EBR-Bulletin (EWCB – 
European Works Council Bulletin) entnommen, das ein unabhängiges Magazin der 
Europäischen Beobachtungsstelle für Arbeitsbeziehungen (EIRO – European Industrial 
Relations Observatory7) ist und dem EBR-Newsletter8, ein deutscher on-line Newsletter zu 

                                                 
5 V. TELLJOHANN: “The European Works Councils – a role beyond the EC Directive?”, Transfer 1, Vol. 11, 2005, S.84. 
6 Die EBR-Datenbank der SDA ist Teil des Infopoint Projekts und sie beinhaltet eine Analyse, in 5 Sprachen, zu über 700 
EBR-Vereinbarungen. http://www.sda-asbl.org/DbInfo/inizio.asp   
7 www.eiro.eurofound.eu.int 
8 http://www.ebr-news.de 
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EBR und EBR bezogenen Themen. Parallel dazu wurden nach strukturierten Interviews mit 
verschiedenen Experten der Europäischen Gewerkschaftsverbände mehrere interessante 
Fälle ausgewählt. In diesen Interviews umrissen sie, welche ihrer Meinung nach die 
wichtigsten zu erwähnenden Fälle seien. Anhand derselben Methode wurden die 
relevantesten Situationen hervorgehoben, in denen ein EBR aktiv sein oder eine bedeutende 
Rolle spielen könnte. Besonderer Dank gilt Simon Cox von der Europäischen Föderation der 
Gewerkschaften des Lebens-, Genussmittel-, Landwirtschafts- und Tourismussektors und 
verwandter Branchen (EFFAT), Peter Kerckhofs von der Europäischen Föderation der 
Bergbau-, Chemie- und Energiegewerkschaft (EMCEF), Isabelle Barthès vom Europäischen 
Metallarbeiter Bund (EMB), Jan Willem Goudriaan von den Europäischen Gewerkschaften 
der Öffentlichen Dienste (EGÖD) sowie Fabrice Warneck und Sam Ironside von Union 
Network International-Europa (UNI-Europa) für ihre Mitarbeit.   

Abschließend hier noch eine weitere wichtige Bezugsquelle und zwar die von Jeremy 
Waddinton, die im Rahmen des EGB Projekts „What’s the Problem“ und auf der Grundlage 
von Befragungen erstellt wurde. Die Studie trug den Titel: „The Views of European Works 
Council Representatives”. Sie hat bei dieser Studie als nützlicher Leitfaden gedient, um die 
verschiedenen Probleme und Themen zu beleuchten, auf die Fachleute hinsichtlich der 
Arbeitsweise und Praktiken der EBR gestoßen sind. Aus den 409 ausgefüllten und 
zurückgesendeten Fragebögen zog er seine Schlussfolgerungen. Die Fragebögen hatte er an 
eine Auswahl von Unternehmen geschickt, die in den Aufgabenbereich der wichtigsten 
europäischen Branchengewerkschaften fallen, die da sind: EMB, Europäische Föderation der 
Bau- und Holzarbeiter (EFBH), EGÖD, EFFAT, Europäischer Gewerkschaftsverband für 
Textilien, Kleidung und Leder (FSE-THC) und UNI-Europa. Die Ergebnisse wurden am 4. 
November 2005 beim Treffen des „What’s the Problem”-Projekts in Brüssel präsentiert9. 

                                                 
9 Dieser Bericht is unter  http://www.euro-workscouncil.net/pdf/waddington.pdf erhältlich.  



 

GLOBALE EBR-PRAKTIKEN 

 
 
 

FALLSTUDIE DER BESTEN PRAKTIKEN IN DER ARBEITSWEISE VON EBR 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1 )  GLOBALE EBR-PRAKTIKEN 

 

Die meisten EBR werden von verschiedenen kontextgebundenen Elementen beeinflusst. Es 
bedarf einer gewissen praktischen Erfahrung, um mit den neuen Mechanismen eines EBR, 
insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Management, vertraut zu werden. Aus diesem 
Grund unterscheiden sie sich in erster Linie je nach Bestehungsalter. Zweitens gibt es auf 
europäischer Ebene einen wesentlichen Unterschied zwischen nationalen 
Arbeitsbeziehungssystemen und –kulturen. EBR, ihre Vereinbarungen und Praktiken variieren 
folglich je nach dem Rahmen der Arbeitsbeziehungen, die den Hintergrund des EBR bilden. 
Dieser Aspekt hat sich insbesondere nach der Erweiterung der Europäischen Union noch 
verschärft. Jetzt müssen nicht länger fünfzehn verschiedene Arbeitsbeziehungssysteme 
berücksichtigt werden, sondern deren fünfundzwanzig: diese reichen von der deutschen 
Tradition der Mitbestimmung bis hin zum unwesentlichen Einfluss, den Arbeitnehmer in den 
neuen Mitgliedstaaten auf das Management ausüben. Neben dem Bestehungsalter und der 
Arbeitsbeziehungskultur spielen auch die Unternehmen selbst eine wichtige Rolle. 
Unternehmenskultur und EBR sind sehr unterschiedlich je nach Industrietyp, Wohlstand, Standort 
usw. Folglich kann man keine optimale Praktik definieren, die für alle verschiedenen EBR gilt. 
Andererseits können unterschiedliche Erfahrungen wichtige Lernquellen für andere sein.  

Einige EBR haben kürzlich mit ihrem multinationalen Unternehmen eine Vereinbarung 
abgeschlossen und sind somit über die Unterrichtungs- und Anhörungsrolle, die in der Regel 
für derartige Strukturen geplant wurde, hinausgegangen und haben eine Form 
transnationaler Verhandlungen aufgenommen. Das ist eine wesentliche Entwicklung und 
kommt in Fällen, in denen die Vereinbarung die Folgen einer spezifischen 
Unternehmensumstrukturierung angeht, nationalen Tarifverhandlungen nahe. Diese 
gemeinsamen Texte decken ein breites Spektrum von Themen ab, aber der gemeinsame 
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Faktor scheint zu sein, dass sich ein Thema herauskristallisiert, das nach Ansicht des 
Managements und der Arbeitnehmervertreter auf europäischer Ebene geregelt werden 
sollte. Dies kann eine Unternehmensumstrukturierung sein, die sich auf die europäischen 
Operationen des Unternehmens auswirken kann, die Personalpolitik oder ein Paket von CSR-
Prinzipien, die im gesamten multinationalen Unternehmen anzuwenden sind. Diese 
interessante Entwicklung, die eng mit der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer bei 
Umstrukturierungen verbunden ist, wird im letzten Kapitel dieser Studie analysiert werden. 

Aktive EBR-Mitglieder haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die Bedeutung von 
Unterrichtung und Kommunikation bei der Arbeit von EBR nicht unterschätzt werden 
darf10. Rechtzeitige und angemessene Unterrichtung hat sich im Laufe der Zeit eindeutig 
als die Achilles-Sehne der gesunden Arbeitsweise eines EBR erwiesen. Aber viele Forscher 
stellen eine weit verbreitete Unzufriedenheit der Fachleute mit den derzeitigen EBR-
Praktiken fest, insbesondere was den Zeitpunkt und die Qualität der Unterrichtung und 
Anhörung betrifft11. Diese bekannte Tatsache wurde von der vorgenannten Studie von 
Waddington, die 2005 durchgeführt wurde, bestätigt. Eines der Schlüsselergebnisse der 
Studie war die Feststellung, dass die in der Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen in 
Bezug auf Unterrichtung und Anhörung oft nicht erfüllt wurden. Angeblich gibt es ein 
begrenztes Themenspektrum , das von der Tagesordnung abgedeckt werden, einerseits 
und der Qualität der Unterrichtung und Anhörung andererseits. 

Diese Diskussion bezieht sich nicht nur auf die Unterrichtung und Anhörung zwischen 
Management und Arbeitnehmern und umgekehrt. Ebenso wichtig ist die Kommunikation 
zwischen Arbeitnehmern, die in verschiedenen Branchen oder in verschiedenen europäischen 
Mitgliedstaaten tätig sind. Eine der Schwächen der EBR-Praktiken ist der mangelnde Einblick von 
EBR-Mitgliedern in die Arbeitsbeziehungssysteme und den Rechtsrahmen anderer 
Mitgliedstaaten. Auch dieser Mangel wird in der Studie 2005 von Jeremy Waddington deutlich 
hervorgehoben. Auf die Frage, in welchen Themen, die für ihre Arbeit im EBR von Nutzen wären, 
sie gern besser geschult würden und, antwortete mehr als die Hälfte der Befragten „Arbeitsrecht 
und Arbeitsbeziehungen in den anderen Mitgliedstaaten“. Dies ist also Kernpunkt Nummer eins 
für die Arbeitnehmervertreter. Nahezu die Hälfte der Befragten unterstrichen „beste Praktiken“ 
von EBR, Unternehmensleitungspraktiken in anderen EU-Mitgliedstaaten und Sprachausbildung. 

Ein anderes eng damit verbundenes und auf Kommunikationsmangel zurückzuführendes 
Problem ist die Gleichgültigkeit der Mitglieder und/oder Arbeitnehmer gegenüber der Arbeit 
des EBR. Diese Gleichgültigkeit lässt sich nur überwinden, wenn die Arbeitnehmer und/oder 
Mitglieder durch angemessene Kommunikation über die Arbeit des EBR unterrichtet und 
darin einbezogen werden.  

Ein interessantes Beispiel von Kommunikation hat die belgische Banken- und 
Versicherungsgruppe KBC gegeben12. Die KBC hat eine EBR-Website für alle Interessenten 
eingerichtet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Unternehmen über eine Art interne Website 
oder ein Intranet für EBR mit Kommunikationsmöglichkeiten für die Mitglieder verfügt. 
Obwohl dies zweifelsohne ein nützliches internes Kommunikationsmittel ist, hindert es 

                                                 
10 J. STIRLING and B. TULLY: “Power, Process, and Practice: Communications in European Works Councils.”, European Journal 
of Industrial Relations, Vol. 10, Nr. 10, S. 73. 
11 J. WADDINGTON: “What do representatives think of the practices of European Works Councils?  Views from six countries.”, 
European Journal of Industrial Relations, Vol. 9, Nr. 3, S. 303-325, 2003. 
12 http://www.ewc-finance.be/  
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Vertreter von EBR anderer Unternehmen sich über Praktiken zu informieren, die beim 
Eintreten ähnlicher Umstände in ihrem multinationalen Unternehmen nützlich sein könnten. 
Die Hilton Gruppe verfügt über eine ähnliche Website13. In diesem Fall hat die Gruppe die 
Website selbst finanziert, während jene der KBC mit EU-Geldern finanziert wurde. Als andere 
Beispiele kann man Arcelor14, Boehringer Ingelheim15, SCA16 und Total17 anführen. Aber 
abgesehen von guter Kommunikation wurden in der Arbeitsweise des EBR von Hilton 
mehrere Mängel gemeldet. Da der EBR jährlich nur einmal kurz zusammentritt, kann kaum 
die Rede von einem echten Informationsaustausch und Anhörung sein. Da die Punkte der 
Tagesordnung nur kurz vor dem Treffen mitgeteilt werden, können die Mitglieder die 
Diskussionen nicht vorbereiten. Der EBR von Hilton scheint eher ein Forum für den 
informellen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern zu sein18.  

In der Praxis können Probleme auftreten, wenn das Management bestimmt, was auf der 
Website veröffentlicht wird. Es ist logisch, dass ein gewisses Maß an Vertraulichkeit gewährleistet 
werden soll, aber sie sollte nicht in eine Art Zensur heikler Informationen ausarten. 

Gleichzeitig bieten diese guten Praktiken eine mögliche Lösung für Probleme in der 
Beziehung zwischen Arbeitnehmern und Mitgliedern. Mitarbeiter insbesondere aus anderen 
Ländern sind EBR-Vertretern manchmal feindlich gesinnt. Eine falsche Auslegung der 
Kompetenz des EBR kann ebenfalls zu Missverständnissen führen. Vertreter werden oft als 
Komplizen von Managemententscheidungen betrachtet, insbesondere wenn diese 
Entscheidungen den Abbau von Arbeitsplätzen in einem anderen Land zur Folge haben. 
Manchmal müssen sie zugeben, dass sie angehört wurden, aber das heißt bei weitem nicht, 
dass sie sich mit dem Management über die zu ergreifenden Maßnahmen geeinigt haben. 
Manchmal dürfen sie sich aufgrund von Vertraulichkeitsregeln nicht über ein bestimmtes 
Thema auslassen, was das Unverständnis noch steigert. Die potentielle Konkurrenz oder 
Konflikte, die sich aus diesem mangelnden Verständnis zwischen Arbeitnehmervertretern 
ergeben können, werden durch den Fall von HSBC später illustriert. Der Fall von General 
Motors ist ein anderes Beispiel für die Unfähigkeit zu angemessener Kommunikation in 
Bezug auf kulturelle Unterschiede. Diese möglichen Missverständnissen muss der EBR unter 
Berücksichtigung des Firmenhintergrundes bei der Verbreitung von Informationen Rechnung 
tragen. Stirling und Tully drücken es folgendermaßen aus: „Wenn keine Kommunikation 
ausgearbeitet wird, die kulturelle Unterschiede berücksichtigt, sondern diese ignoriert, dann 
werden die EBR zu ineffizienten nebensächlichen Organen, die nur geringen oder keinen 
Einfluss auf die Entscheidungen des Managements haben und die nicht als Fackelträger für 
eine Europäisierung der Arbeitsbeziehungen fungieren können.“19 

Angesichts der Ergebnisse der Studie, die 2005 im Rahmen des „What’s the Problem?“-
Projekts durchgeführt wurde, könnte die Ausbildung von EBR-Mitgliedern nützlich oder gar 
unerlässlich sein, um dieses Problem zu lösen oder zumindest abzuschwächen. Die Suez 
Gruppe ist ein gutes Beispiel für den Versuch, eine gemeinsame Auffassung vom EBR und 

                                                 
13 http://www.monje.info/ecf/  
14 http://www.arcelor.com/index.php?page=65  
15 http://www.boehringer-ingelheim.com/corporate/career/works_council.htm  
16 http://www.sca.com/default.asp?/career/council.asp  
17    http://www.total.com/en/corporate-social-responsibility/Challenges_actions/Social-Responsibility  
18 http://www.ebr-news.de/012005.htm  
19  J. STIRLING and B. TULLY: “Power, process, and practice: communications in European Works Councils.”, European Journal 
of Industrial Relations, Vol. 10, nr. 1, 2004. 
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seiner Funktion zu erzielen. Die Mitglieder des EBR von Suez belegen eine fünftägige 
Grundausbildung, die Kenntnisse über die Gruppe, ihre Geschäfte und ihre 
Betriebswirtschaft, europäische Sozialgesetze und Praktiken vermittelt. Die Abteilung für 
Ausbildung des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (ETUI-REHS) organisierte für die 40 
Vollmitglieder Ausbildungsmaßnahmen, die auf Kommunikation und industrielle 
Beziehungen in der ganzen EU ausgerichtet sind. Im Gegensatz dazu finden Bei Lafarge 
nach dem Jahrestreffen Kurse statt, die einen halben bis einen ganzen Tag dauern. Diese 
unterschiedlichen Praktiken zeigen, dass es nicht nur wichtig ist, Ausbildungsmaßnahmen 
anzubieten; sie sollten auch angemessen sein und sich positiv auf die Arbeitsweise des EBR 
auswirken. Diese fördernde Wirkung kann nicht erreicht werden, wenn man Mitgliedern nur 
einen Ausbildungstag nach ihrem Treffen anbietet. Es ist zweifelhaft, ob diese Treffen für den 
EBR oder das Management des Unternehmens als Ganzes von großem Nutzen sind.  
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F Ä L L E  
/ BRITISH AIRWAYS / 

British Airways ist nicht nur die führende britische Luftfahrtgesellschaft, sondern auch eine 
der größten Luftfahrtgesellschaften der Welt, die in ganz Europa circa 45.000 
Arbeitnehmer beschäftigt. Ihre wesentlichen Drehscheiben (Hubs) sind London 

Heathrow und London Gatwick mit weit reichenden europäischen und inländischen 
Nahverkehrsnetzen. Diese umfassen kleinere Hubs an anderen britischen Flughäfen wie 
u.a. Manchester, auf dem auch einige Langstreckenflüge starten und landen. British 
Airways setzt sich aus British Airways Plc und mehreren Tochtergesellschaften wie z.B. 
British Airways Holidays Limited und British Airways Travel Shops Limited zusammen. Da 
das Unternehmen von Heathrow und Gatwick aus betrieben wird, entfällt der Großteil der 
Arbeitnehmer von British Airways auf das Vereinigte Königreich. 

Die ursprüngliche EBR-Vereinbarung von British Airways wurde im Rahmen von Art. 13 der 
Richtlinie und knapp vor dem Umsetzungsdatum am 18. September 1996 unterzeichnet. 
Daraus kann man schließen, dass die Betroffenen nicht sehr am Abschluss der Vereinbarung 
interessiert waren. Erst auf Druck der Gewerkschaften willigte das Management in die 
Einrichtung eines EBR ein, der ausnahmslos alle europäischen Beschäftigten vertreten soll. 
Zuerst hatte das Management ein Opt-out für seine britischen Arbeitnehmer gewollt, was 
damals vor der Abänderung durch Richtlinie 97/74/EG vom 15. Dezember 1997 noch 
möglich war. Aber da das Umsetzungsdatum näherte, konnten die Gewerkschaften den 
Zeitdruck bei ihren Verhandlungen mit dem Management ausnutzen. Schließlich gelang es 
ihnen die britischen Vertreter in den EBR einzubinden.  

Eine allgemein bekannte und in der Fachliteratur und unter Praktikern kommentierte 
Schwächen der Richtlinie ist20, dass sie keine direkte und präzise Definition von 
Unterrichtung und Anhörung enthält. Die Richtlinie lässt somit Raum für Interpretation und 
Verhandlungen. Es ist immer wünschenswert, dass die beiden Parteien, die in die 
Verhandlung der Vereinbarung involviert sind, ihre eigenen Definitionen zu Unterrichtung 
und Anhörung finden, um spätere Diskussionen zu vermeiden. Ein gutes Beispiel bietet die 
Vereinbarung von British Airways. Am 16. Juni 2005 wurde die EBR-Vereinbarung revidiert. 
Die neue Vereinbarung enthält wesentlich stärkere und klarere Unterrichtungs- und 
Anhörungsrechte als die ursprüngliche Vereinbarung aus dem Jahr 1996.  

Unterrichtung wird definiert als „die Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter durch das 
Management über Fragen, welche die BA-Gruppe betreffen oder die Kompetenzen des 
Managements in einem Mitgliedstaat übersteigen, zu einem Zeitpunkt und mit einem 
Inhalt, der den Arbeitnehmervertretern ermöglichen, eventuelle Auswirkungen eingehend 
zu prüfen und sich gegebenenfalls auf die Anhörung durch das Management von British 
Airways vorzubereiten“. Anhörung wird definiert als „die Einleitung eines Dialogs und 
Meinungsaustauschs zwischen Arbeitnehmervertretern und dem Management der BA-

                                                 
20  L. FULTON and V. TELLJOHANN (ed.): Quality inventories on the opetation and results of  European Works Councils, IPL, 
Bologna, 2005, p. 137 http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2005/711/en/1/ef05711en.pdf  
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Gruppe, wobei Zeitpunkt, Art und Weise sowie der Inhalt den Arbeitnehmervertretern 
ermöglichen, auf der Grundlage der erteilten Informationen eine Meinung zu den vom 
Management geplanten Maßnahmen zu äußern, die bei der Beschlussfassung 
berücksichtigt wird.“ 

Darüber hinaus enthält die neue Vereinbarung von British Airways, im Vergleich zu der 
Vereinbarung von 1996, eine spezifischere Liste von Themen, die für Unterrichtung und 
Anhörung in Frage kommen. Neben den in der Richtlinie vermerkten Themen umfasst die 
Vereinbarung Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Chancengleichheit, 
Arbeitszeitregelung, Aus- und Weiterbildung sowie Änderungen der Flugpläne. 

Diese Definitionen entsprechen stark jenen, die ausführlich in der EU-Richtlinie über die 
Beteiligung der Arbeitnehmer im Statut der Europäischen Gesellschaft21 dargelegt sind und 
eindeutig stärker als jene der EBR-Richtlinie. Als ergänzender Kommentar zur Richtlinie selbst 
vertritt die Europäische Kommission die vom EGB unterstützte Meinung, dass sich „die 
verbesserten Definitionen der Begriffe Unterrichtung und Anhörung“ in der neuen Richtlinie 
über die Unterrichtung und Anhörung und in Richtlinien über die Beteiligung der Arbeitnehmer 
in Bezug auf das Statut der Europäischen Gesellschaft und das Statut der Europäischen 
Genossenschaft in „einer überarbeiteten EBR-Richtlinie widerspiegeln sollten“22. 

Eine weitere neue Bestimmung in der neuen Vereinbarung sollte hier erwähnt werden, die 
ebenfalls auf der Richtlinie über das Statut der Europäischen Gesellschaft basiert. Sie sieht vor, 
dass der EBR zu einem weiteren Treffen mit dem Management von British Airways berechtigt 
ist, wenn das Management nicht der Meinung des EBR folgt, um eine Einigung zu erzielen23.  

Hauptgrundsatz der Arbeit des EBR von British Airways ist die Vermeidung aller 
Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich „nationaler Verhandlungsforen“ (wie 
sie bei British Airways genannt werden) von British Ariways fallen. Die Vorherrschaft des 
Vereinigten Königreichs und seiner ausgeprägten Gewerkschaftsstrukturen hat die 
Reichweite und das Wesen der EBR-Tätigkeit bestimmt. Folglich stimmen Management 
und Arbeitnehmervertreter überein, dass der EBR als informatives Organ auf eine in 
erster Linie passive Rolle beschränkt ist. Aber der Willen des Managements, umfassende 
und hochwertige Informationen zu transnationalen Angelegenheiten zu erteilen, hat ein 
gewisses Einfühlungsvermögen von der Arbeitnehmerseite des Unternehmens erfordert. 
Während das Management die EBR-Tätigkeiten effektiv überwacht, findet auf 
Arbeitnehmerseite ein Reifeprozess statt, da Mitglieder sich um einen positiven und 
„professionellen“ Beitrag bemühen.  

Im Jahr 2004 berichtete EIRO über Fortschritte in der Ausarbeitung der Tagesordnung und 
über ein besseres Gleichgewicht zwischen den vom Management und von den 
Arbeitnehmervertretern angesprochenen Themen auf der Tagesordnung des EBR. Wie in der 
Regel nach einem Zeitraum gegenseitiger Anpassungen üblich, spürten die 
Arbeitnehmervertreter, dass sie allmählich den Weg zur Ausübung ihrer Rechte fanden, 
wenn auch das Management sich die endgültige Bewilligung der Themen vorbehielt. Das 

                                                 
21  Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft 
hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer  
 http://eurlex.europa.eu/Notice.do? 
22 ETUC Strategie im Aussicht auf die Revision der EBR-Richtlinie. http://www.etuc.org/a/578.   
23 EWCB 59, S. 1 
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Management sicherte sorgfältig ab, dass die Themen bedeutende strategische 
Entscheidungen und Entwicklungen widerspiegelten und dass Themen, die sich nicht für 
eine Diskussion bei einem EBR-Treffen eigneten, abgelehnt wurden24. 

Das zentrale Management erklärte seine Zufriedenheit: „Der EBR ist eine positive Kraft 
gewesen, insofern er den Managern die unterschiedlichen Kulturen vor Augen geführt hat, in 
denen sie tätig sind, und ist insbesondere für die europäischen Manager sehr nützlich 
gewesen.“ Es ist der Ansicht, dass der EBR eine zusätzliche Dimension bietet und Manager 
auffordert, den Blick über ihre lokale Umgebung hinaus zurichten.  

/ HSBC / 

Die HSBC-Gruppe mit Hauptsitz in London ist eine der größten Bank- und 
Versicherungsdienstleistungsunternehmen der Welt. Das internationale Netz von HSBC 
umfasst circa 9.500 Filialen in 76 Ländern und europäischen Gebieten, im Asien-Pazifik-
Raum, in Amerika, im Mittleren Osten und in Afrika. Der Großteil der europäischen 
Belegschaft arbeitet im Vereinigten Königreich, während Frankreich das führende Zentrum in 
Europa ist. Abgesehen von diesen beiden Ländern sind die Belegschaftszahlen eher niedrig: 
in der Regel einige Hundert Beschäftigte. Die europäische Belegschaft von HSBC beläuft sich 
auf 75.000 Personen, die Gesamtbelegschaft auf circa 210.000 Mitarbeiter. 

HSBC kann als typisches Beispiel angeführt werden, bei dem das Management gegen die 
Einrichtung eines EBR war, weil dieses der Auffassung ist, ein EBR sei zu kostspielig, dass 
keine greifbaren Resultate erziele. Aber die Praxis von HSBC wird zeigen, dass sich ein EBR 
als viel nützlicher erweisen kann, wenn ihm mehr Autonomie eingeräumt wird. Ein gut 
funktionierender EBR wird die Qualität des Sozialdialogs im Unternehmen wesentlich 
anheben. Das Argument des Managements, ein EBR sei kostspielig und erziele nur wenig 
Ergebnisse, ist kein Einzelfall. Im Gegenteil: die Union der Europäischen Industrie- und 
Arbeitgeberverbände (UNICE) vertritt diesen Standpunkt. 2006 erklärte UNICE, der Betrieb 
mehrschichtiger und komplexer Unterrichtungs- und Anhörungssysteme sei kostspielig, 
bremse unnötigerweise Umstrukturierungsprozesse und sei kontraproduktiv. UNICE zufolge 
ist es maßgeblich, dass Unternehmen nicht weiter belastet werden25. Als Antwort könnten 
EBR Vertreter anführen, dass ohne angemessene Unterrichtungs- und Anhörungsprozeduren 
Geld und Zeit, die das Management in den EBR investiert nicht optimal genutzt werden. 
Schließlich ist dies die Art vernünftiger Argumente, die das Management akzeptieren und es 
zur Verbesserung der Lage bewegen könnte. 

Gemäß Art. 13 der EU-Richtlinie wurde der Europäische Betriebsrat von HSBC im 
September 1996 eingerichtet und die Vereinbarung im November 2001 revidiert. Die 
neue Vereinbarung enthält mehrere Verbesserungen aus der Sicht der Arbeitnehmer. Die 
wichtigste davon ist die Anhebung der Gesamtzahl Arbeitnehmervertreter von „höchstens 
20“ auf „höchstens 30“ und die Senkung des Schwellenwertes, ab dem ein Land zur 
Entsendung eines Vertreters berechtigt ist, von 150 auf 50. Das hat die Repräsentativität 
des EBR bedeutend verbessert. Zurzeit zählt der EBR 28 Arbeitnehmervertreter: neun für 
das Vereinigte Königreich, fünf für Frankreich, je zwei für Deutschland, Griechenland und 

                                                 
24  http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2005/711/en/1/ef05711en.pdf  
25  http://www.eiro.eurofound.eu.int/2003/10/inbrief/en031021n.html.  
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Malta, je einer für Irland, Belgien, Spanien, Italien, Luxemburg, die Tschechische 
Republik, Ungarn und Polen. Vertreter von Malta und den drei osteuropäischen Ländern 
wurden 2003 kooptiert, konnten aber in den 12 Monaten vor dem Vollbeitritt den 
Versammlungen als Beobachter beiwohnen. 

Wie bereits in der Einleitung dieses speziellen Falls erwähnt, wurden mehrere 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Kooperation der Arbeitnehmervertreter im EBR von HSBC 
vorgestllt. Die Probleme rühren meist daher, dass die Vertreter nicht in der Lage sind über 
ihre lokalen und spezifischen Belange hinaus zu sehen. Diese Belange variieren im großen 
Maße aufgrund der Unterschiede in den Bankgeschäften der unterschiedlichen Länder. Die 
Vielfältigkeit der Themen macht es den Arbeitnehmern schwer ihre Probleme auf ein paar 
klare und gemeinsame Punkte zusammenzufassen. Darüber hinaus gibt es Konkurrenz 
zwischen den wichtigsten Gewerkschaften bei HSBC zur Herangehensweise. Zum einen 
halten  gewerkschaftliche Mitglieder ihre nicht-gewerkschaftlichen Kollegen als nicht in dem 
gleichen Maße effektive Vertreter und zum anderen sind die französischen Delegierte ihren 
Kollegen aus Großbritannien gegenüber misstrauisch. Die britische Gewerkschaft ist entlang 
der britischen Regelungen zu den Arbeitsbeziehungen die einzige Gewerkschaft, die von 
HSBC anerkannt wird, dies führt dazu, dass sich innerhalb der französischen Kollegen das 
Gefühl breit macht nicht nur in der Minderheit zu sein, sondern auch vom Management 
weniger privilegiert behandelt zu werden. Als Konsequenz darauf haben die französischen 
Delegierten, z.B., nur zögerlich die Einladung der Experten von Amicus akzeptiert. Auf 
Schwierigkeiten ist man auch gestoßen als es darum ging bei Treffen mit dem Management 
eine gemeinsame Strategie zu finden.  

Im Gegensatz zu z.B. Suez, auf das wir weiter unten eingehen werden, spiegelt der EBR 
nicht die Geschäftsstruktur von HSBC wider, und die ständigen Vertreter des Managements 
stammen aus verschiedenen Geschäftsbereichen und HR-Funktionen. Wie in vielen anderen 
Organisationen und insbesondere jenen mit Sitz im Vereinigten Königreich (z.B. British 
Airways) wurde der EBR ursprünglich nur eingerichtet, weil das Gesetz es verlangt. Wie 
bereits erwähnt, war das Management nicht vom Potential eines EBR überzeugt, aber zur 
gleichen Zeit war es darum bemüht eine nützliche Rolle für ihn zu entwickeln, vor allem 
wegen der Zeit und des Geldes, welches investiert wurde. Diese Rolle zeichnete sich im 
Laufe der Zeit mit der wachsenden Vertrautheit zwischen den nationalen Delegationen 
sowie zwischen der Arbeitnehmervertretung und dem Managementteam ab. Mit 
zunehmender Erfahrung und besserer Organisation der Arbeitnehmervertreter fand ein 
Lernprozess statt, der zu einem effizienteren Dialog mit dem Management beitrug, was 
seinerseits das Spektrum der im EBR diskutierten Themen erweiterte. Im Vergleich mit den 
vorherigen Jahren ihrer Aktivitäten öffnete sich auch die EBR-Agenda allmählich für 
Angelegenheiten von allgemeinem Interesse und für Sorgen der Arbeitnehmervertreter der 
verschiedenen Ländern. Sie beschränkte sich nicht länger nur auf finanzielle oder 
Geschäftsinformationen oder allgemeine Themen wie CSR und Aus-/Weiterbildung26. 
Dennoch lässt hierzu das Management von HSBC nur begrenzten Interpretationsspielraum 
zu, wenn es um kontroverse Themen geht, die nicht immer förderlich für das Image des 
Unternehmens sind.  

 

                                                 
26  EWCB 60, S.8. 
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Da sich die Erfahrung der Mitglieder die Arbeitsweise der EBR verbessert, unterstreichen die 
Arbeitnehmervertreter selbst den Nutzen von Erfahrung und gegenseitigem Lernen, wobei 
im Laufe der Zeit zunehmende Vertrautheit und Verständnis ihre Teilnahme im Rat fördert. 
Es hat mehrere Bemühungen zur Verbesserung der Interaktion zwischen Management und 
Arbeitnehmervertretung gegeben. Ein Beispiel ist die Einrichtung der Lenkungsgruppe, die zu 
einem strukturierteren Beitrag der Arbeitnehmervertreter zur Beeinflussung der Agenda führt, 
die in die Vereinbarung von 2001 eingeführt wurde. Eine andere einfache, aber bedeutende 
Entwicklung war die Änderung des Sitzplans von einer Sitzungsraumanordnung mit „zwei 
Seiten“ hin zu fünf oder sechs verschiedenen Tischen, an denen sowohl verschiedene 
Länder als auch verschiedene Management- und Arbeitnehmervertreter sitzen. Auf diese 
Weise wollte man Tendenzen hin zu Personal-Cliquen und „sie und wir“-Haltungen 
entgegenwirken. Zuerst wurden Proteste laut, aber nachher war die Antwort überwiegend 
positiv. Der EBR wurde durch das Auftreten der obersten Schichten des Topmanagements 
bestätigt. Es ist eindeutig, dass Arbeitnehmervertreter die Beteiligung der obersten 
Managementebenen schätzen27. 

/ EDF / 

‚Electricité de France’ widmet sich der Produktion, dem Transport und der Verteilung von 
Energie. EDF war ursprünglich ein öffentliches Unternehmen mit einem Monopol auf dem 
französischen Markt. In den letzten Jahren entwickelte es sich durch rasches Wachstum zu 
einer internationalen Gruppe. Das Unternehmen ist ein Vorbild eines gut funktionierenden 
EBR. Neben einer guten schriftlichen Vereinbarung sind die Sozialpartner mit der 
Arbeitsweise des EBR zufrieden. Abgesehen davon, dass der EBR keinen Einfluss auf 
Managemententscheidungen hat, gibt es eine positive Kultur der Unterrichtung. Der EBR ist 
sehr aktiv und an Arbeitsgruppen beteiligt. Der EBR ermöglicht ständig eine nützliche und 
gute Kommunikation zwischen Management und Arbeitnehmern. Das Beispiel von EDF kann 
als Gegenstück zu den Problemen von HSBC dienen, wo es Spannungen zwischen den 
britischen und französischen Mitgliedern gibt. Trotz des Gewichtes der französischen 
Operationen der Gruppe gibt es keine spürbare oder französische Vormachtstellung im EBR, 
wie von Jan Willem Goudriaan von EGÖD berichtet. 

/ ARCELOR / 

Arcelor ist ein multinationales Stahlunternehmen, das in Europa und Lateinamerika operiert und 
circa 110.000 Mitarbeiter in über 60 Ländern beschäftigt. Arcelor zählt zu den Marktführern in 
der Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte- und Verpackungs- sowie in der allgemeinen Industrie.  

Die Stahlgruppe Arcelor ist aus der Fusion von Arbed (Frankreich), Usinor (Luxembourg) und 
Aceralia (Spanien) in 2001 hervorgegangen. Bei Arbed-Aceralia und Usinor gab es bereits einen 
EBR. Die Vereinbarung des neuen Konzerns wurde vom Besonderen Verhandlungsgremium 
verhandelt, und der Europäische Metallgewerkschaftsbund richtete eine Koordinierungsgruppe 
ein. Die neue EBR-Vereinbarung von Arcelor führt mehrere neue Bestimmungen ein, die über die 

                                                 
27  Für weitere Informationen siehe: L. FULTON and V. TELLJOHANN (ed.): Quality inventories on the operation and results of 
European Works Councils, IPL, Bologna, 2005, S. 111. 
http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2005/713/en/1/ef05713en.pdf  
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Garantien der Richtlinie hinausgehen. Auf Antrag der Mehrheit der Delegierten kann der EBR 
zweimal jährlich zusammentreten. Der Engere Ausschuss trifft sich viermal jährlich, und für jede 
Wahlperiode sind die Mitglieder zu 12 Aus-/Weiterbildungstagen berechtigt. Es besteht die 
Möglichkeit, für spezifische Themen Arbeitsgruppen einzusetzen sowie Experten einzuladen. Dem 
EBR stehen ein Sekretariat, zwei Büros und ein ständiger Sitzungssaal zur Verfügung. Die 
Vereinbarung enthält eine detaillierte Liste der Kompetenzen, die im Normalfall in nationaler 
Gremien der Unterrichtung und Anhärung geregelt werden wie Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, lebenslanges Lernen und Beschäftigungsentwicklung. Sie definiert eindeutig das 
Unterrichtungs- und Anhörungsrecht. Der EBR hat das Recht seine Meinung während es 
Entscheidungsprozesses zu äußern. Die Vereinbarung erkennt den EMB offiziell als Mitglied des 
EBR an.  Der Fall Arcelor ist eine Kombination guter Praktiken in mehreren Bereichen. Arcelor 
erleichtert die notwendigen Mittel und Mechanismen. Unter diesen Umständen kann der EBR 
effiziente und nützliche Arbeit leisten und einen Kommunikationsfluss mit dem Management 
garantieren. Die Praktiken von Arcelor werden weiter unten im Bezug auf die anderen Themen 
ausführlicher diskutiert. 

/ SUEZ / 

Suez (vor 2001 Lyonnaise-des-Eaux genannt), eine internationale Industrie- und 
Dienstleistungsgruppe, entwirft nachhaltige und innovative Lösungen für das Management 
von Versorgungsbetrieben als Partner von Behörden, Unternehmen und Privatpersonen in 
der Strom-, Gas-, Energiedienstleistungs-, Wasser- und Abfallwirtschaft. 

Der EBR von Suez Lyonnaise des Eaux’ wurde am 31. Mai 1995 gegründet28. Aber anfangs 
war er nicht viel mehr als ein jährliches französisches Konzern-Treffen mit Delegierten aus 
anderen europäischen Tochtergesellschaften.  

Laut Art. 3 der Vereinbarung, die Suez im Jahr 1995 abgeschlossen hatte, soll „der 
Europäische Ausschuss die Unterrichtung und den Sozialdialog sowie den 
Erfahrungsaustausch zwischen Arbeitnehmern mit unterschiedlicher Staatsangehörigkeit 
fördern. Der Europäische Ausschuss wird nicht das Arbeitnehmervertretungsorgan der 
einzelnen Unternehmen verdrängen.“ Die belgische Tractebel würde später in den Suez-
Konzern aufgenommen. Tractebel, das jetzt über 40% der Mitarbeiter der Suez Gruppe 
beschäftigt, hatte 1997 sein eigenes europäisches Gremium für Sozialdialog verhandelt. Die 
Koordinierung beider EBR wurde in einer spezifischen Vereinbarung festgelegt. 

Wenn man die bei Suez unterzeichneten Vereinbarungen betrachtet, stellt man eine 
interessante Entwicklung fest. Die Vereinbarung von 1995 wurde schrittweise durch 
Revisionen in den Jahren 1999, 2001 und 2005 verbessert. 1999 wurde eine neue 
Vereinbarung verhandelt, die mehr Vorbereitungstreffen vorsieht. Der Sonderausschuss kann 
sich alle zwei Monate treffen, um mehr Druck auf die Lösung von Problemen auszuüben, 
wie z.B. fehlende lokale Ausstattung für EBR Mitglieder. In den Vereinbarungen von Suez, die 
als gute Praktik eingestuft werden können, werden die Europäischen Gewerkschaften des 
Öffentlichen Dienstes (EGÖD) als Mitglied des EBR anerkannt. Im EBR von Suez wurden 
zwei thematische Arbeitsgruppen eingerichtet: eine für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz und eine für Aus-/Weiterbildung. So soll ein praktischeres Follow-up der Ideen 

                                                 
28  http://www.suez.com/carrieres/english/engagements/instance.php?f=1  
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geleistet werden, die auf Plenarebene vorgebracht werden. Die „Charta für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz der Suez Gruppe“ wurde auf der Grundlage der Arbeiten der 
Arbeitsgruppe erstellt. Bei der Revision der Vereinbarung im Jahr 2005 wurden keine 
maßgeblichen Änderungen vorgenommen.  

Die Arbeitsgruppen von Suez sind eine gute Praktik und sehr speziell. Ähnlich wie bei EADS 
(wie wir später sehen werden) gibt es in der Suez Gruppe Unterausschüsse in den 
verschiedenen Industriezweigen. Bei Suez setzt sich jeder der drei Ausschüsse für die 
Geschäftsbereiche (Wasser, Abfall und Energie) aus Mitgliedern des EBR, Mitgliedern des 
Managements des betroffenen Geschäftsbereichs und einem Vertreter der Personalabteilung 
des Unternehmens zusammen. Jeder Ausschuss trifft sich zweimal jährlich mit dem 
allgemeinen Management. Vertreter von nicht vertretenen Unternehmen können nach 
interner Anhörung eingeladen werden. Ihnen obliegt eine „gründliche Prüfung 
sektorspezifischer Fragen, insbesondere hinsichtlich Strategie und Sozialpläne sowie 
Wirtschafts- und Finanzfragen“. 

Als Minuspunkt der guten Praktik könnte man jedoch die Agenda der EBR-Plenarsitzungen 
anführen. Das Programm der Plenarsitzung des EBR von Suez umfasst nämlich einen Tag für 
das Treffen der „Gewerkschafter“ (d.h. ein Vortreffen der Arbeitnehmer), einen Tag für die 
Plenarsitzung, einen Tag für das Debriefing und einen weiteren Tag für die Besichtigung 
lokaler Suez Standorte und touristischer Sehenswürdigkeiten. Letztere Aktivität trägt jedoch 
nicht dazu bei, das Image des EBR oder die Beziehung zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmervertretern zu verbessern. Es ist ohne Zweifel ein Mehrwert für die Mitglieder 
des EBR, wenn diese lokale Standorte besuchen, um sich über die Situation der dort 
informieren. Allerdings sollte reiner Tourismus vermieden werden, das dies von den anderen 
Beschäftigten nicht akzeptiert wird, besonders dann, wenn Entscheidungen gefällt werden 
müssen, die entgegen ihren Interessen sind29. 

/ SEVERN TRENT / 

Severn Trent ist ein führendes Umweltdienstleistungsunternehmen, das Wasser-, Abfall- und 
Versorgungsdienste anbietet und über 15.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, in den 
USA und in Europa beschäftigt. 

Jan Willem Goudriaan, experte von EGÖD, stellt fest, dass Severn Trent als negatives 
Beispiel hervorgehoben werden kann. Bei Severn Trent hat sich der EBR nach den 
Beobachtungen der europäischen Branchengewerkschaft als weniger aktiv erwiesen. Es 
mangelt beiden Seiten der Ehrgeiz, den EBR zu einem konstruktiven Bestandteil des 
Managements zu entwickeln und als solchen zu nutzen. Im Bezug auf die geographische 
Reichweite des Unternehmens, setzt sich der Rat größtenteils aus Briten und nur 
wenigen Belgiern zusammen. Dies ist ein Beispiel eines minimalistischen EBR, der 
lediglich im engen Sinn der Richtlinie eingerichtet wurde, der sowohl für die 
Arbeitnehmer als auch für das Management nutzlos ist. 

                                                 
29 Weitere Informationen siehe: http://www.epsu.org/r/123  
http://www.suez.com/carrieres/english/engagements/instance.php?f=1  
http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2005/7130/en/1/ef057130en.pdf  
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( 2 )  UNTERNEHMENSUMSTRUKTURIERUNGEN 

Umstrukturierungen sind ein heikles Thema für EBR. „Im Rahmen der steigenden Zahl 
multinationaler Unternehmen und ihrer relativ hohen Umstrukturierungsrate durch Fusionen 
und Übernahmen werden EBR als ein institutionelles Mittel betrachtet, um das 
demokratische Defizit zwischen Arbeitsplätzen und der Ebene, auf der strategische 
Entscheidungen getroffen werden, zu überbrücken.“30 

Nicht nur die Zahl der Umstrukturierungen nimmt zu, sondern auch ihr zunehmend 
internationales Ausmaß. Theoretisch sind EBR ein geeigneter Träger, um globale 
Wirtschaftsstrategien und –daten zu antizipieren. Antizipation ist ein Schlüsselaspekt der 
Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen und sie zu bewältigen und ein Schlüsselfaktor 
gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit. Unterschiedliche im EBR-Newsletter angeführte Studien 
bestätigen die positive Einstellung der Arbeitgeber zum aktiven Beitrag des EBR bei der 
Bewältigung von Veränderungen und Umstrukturierungen. UNICE ist überzeugt, dass die 
EBR-Richtlinie ihren Verdienst bewiesen hat: „Die Erfahrung zeigt, dass EBR dem 
Management und den Arbeitnehmern beim Aufbau einer Unternehmenskultur und bei der 
Anpassung an den Wandel in sich schnell entwickelnden transnationalen Unternehmen oder 
Gruppen behilflich sein können.“31 

Im April 2004 leitete die Europäische Kommission die erste Anhörungsphase zur Revision 
der Europäischen Betriebsratsrichtlinie ein32. Die Kommission selbst ist überzeugt, dass den 
Europäischen Betriebsräten eine maßgebliche Rolle in der Antizipation und Bewältigung von 
Umstrukturierungen zukommt33. Die Mängel, die in einigen Fällen bei der Bereitstellung 
wirtschaftlicher und finanzieller Daten festgestellt wurden und der beträchtliche Anteil von 

                                                 
30  J. WADDINGTON and P. KERCKHOFS: “European Works Councils: what is the current state of play?”, Transfer 2, 2003. 
31  UNICE: “Restructuring: Report on social partners’ activities on managing change”, March 2006. 
http://212.3.246.117/1/LHHGGOAANCKABFOMPFIMLPENPDBN9DBKWY9LI71KM/UNICE/docs/DLS/2006-00411-EN.pdf  
EWCB 56, S. 4. 
32 http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/07/feature/eu0407207f.html  
33 http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/apr/com_restruct_en.pdf  
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EBR-Vertretern, die der Auffassung sind, bei Produktionsverlagerungen, Neuorganisationen, 
Fusionen, Übernahmen oder Betriebsschließungen nicht angemessen unterrichtet und 
angehört worden zu sein, belegen, dass das Potential dieses Antizipationsansatzes noch 
nicht voll ausgeschöpft wurde. 

Gleichzeitig erkennt das Europäische Parlament an, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, 
um das Potential der EBR insbesondere bei der Antizipation von Umstrukturierungen und ihrer 
Bewältigung durch Verhandlungen zu optimieren34. Schließlich waren gerade 
Umstrukturierungen einer der Kernpunkte, die anfänglich die Abfassung einer derartigen 
Richtlinie erforderlich gemacht hatten und über die ein EBR rechtzeitig unterrichtet und angehört 
werden sollte. In der Präambel der EBR-Richtlinie steht: „Im Rahmen des Binnenmarkts findet ein 
Prozess der Unternehmenszusammenschlüsse, grenzübergreifenden Fusionen, Übernahmen 
und Joint-ventures und damit einhergehend eine länderübergreifende Strukturierung von 
Unternehmen und Unternehmensgruppen statt. Wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten sich in 
harmonischer Weise entwickeln sollen, so müssen Unternehmen und Unternehmensgruppen, die 
in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, die Vertreter ihrer von den Unternehmensentscheidungen 
betroffenen Arbeitnehmer unterrichten und anhören…“ 

In der Praxis sollte man die Einbeziehung von EBR in internationale Umstrukturierungen 
nicht überbewerten. Die Union der europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbände 
(UNICE) vertritt diesbezüglich einen eindeutigen Standpunkt: die wichtigste Aufgabe der 
EBR sei die Gewährleistung regelmäßiger Kommunikation zwischen dem Management 
und den Arbeitnehmern, was grenzübergreifende Unternehmensfragen angeht35. Der 
Union zufolge sind Umstrukturierungen in erster Linie eine lokale Angelegenheit. Sie 
stimmt zwar zu, dass EBR eine nützliche Rolle spielen können, wenn sich die 
Umstrukturierung auf Standorte in verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten auswirkt. 
Aber UNICE zufolge sollten Diskussionen, wie die sozialen Folgen des Wandels anzugehen 
sind, stets auf lokaler Ebene geführt werden. Die größte Herausforderung bei der Antwort 
auf diesen Standpunkt der Arbeitgeber ist der Nachweis der länderübergreifenden 
Dimension der vorgeschlagenen Umstrukturierungen. Fabrice Warneck, derzeitiger EBR-
Experte von UNI-Europa, stellt fest, dass Arbeitgeber routinemäßig Umstrukturierungen als 
rein nationale Angelegenheiten einstufen. Folglich unterstreicht er die Notwendigkeit der 
Einrichtung länderübergreifender Netzwerke und die Verbesserung der Koordinierung 
zwischen Arbeitnehmervertretern aus verschiedenen Ländern. Die Europäischen 
Gewerkschaftsverbände scheinen die geeigneten Organe für diese Aufgabe zu sein. 

Die Praxis spiegelt sich auch in der Studie wider, die Jeremy Waddington 2005 durchführte. 
Diese Studie veranschaulicht, dass Umstrukturierungen ein maßgebliches Thema für 
Arbeitnehmervertreter sind. Circa 80 Prozent der EBR-Vertreter berichteten über 
Umstrukturierungen, die in den vergangenen drei Jahren im Unternehmen stattgefunden 
haben. Aber nur 24,2 Prozent der EBR-Vertreter waren über die Umstrukturierung 
unterrichtet worden, ehe der Beschluss endgültig war. Weniger als 20 Prozent waren vom 
europäischen Management angehört worden, ehe die Umstrukturierung beschlossen wurde. 
Nur 0,8 Prozent der EBR-Vertreter sind der Ansicht, dass der EBR in seiner jetzigen Form 

                                                 
34 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-
0088+0+DOC+XML+V0//EN  
35  UNICE: “Restructuring: Report on social partners’ activities on managing change”, March 2006.  
http://212.3.246.117/1/IMFIOHOCDDBKBAFLFJGNOBOBPDBN9DBKWY9LI71KM/UNICE/docs/DLS/2006-00411-EN.pdf  
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„sehr effizient“ ist, um Umstrukturierungsentscheidungen des Managements zu beeinflussen. 
Dem Newsletter EBR-News zufolge wird in erster Linie beklagt, dass das Management den 
EBR schlecht unterrichtet und ihm zu wenig Zeit gewährt, um eine eigene Stellungnahme 
auszuarbeiten. Dies führt unweigerlich dazu, dass die EBR länderübergreifende 
Umstrukturierungen nicht beeinflussen können36.  

Neben der allgemeinen Unzufriedenheit der EBR-Vertreter über die Qualität und den 
Zeitpunkt der Unterrichtung durch das Management und insbesondere im Fall von 
Umstrukturierungen, wenn das Unterrichtungs- und Anhörungsrecht vernachlässigt oder 
unwirksam ist, gibt es keine zuverlässigen Angaben, inwiefern Unternehmen ihren EBR bei 
Umstrukturierungen anhören. Aber Korrespondenten zufolge und unter Verweis auf das 
vorige Kapitel gibt es rein symbolische EBR, die ausschließlich eingerichtet wurden, um die 
gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, in denen es nur wenig Unterrichtung und Kontakte 
zwischen den Mitgliedern und dem Management sowie unter den Mitgliedern gibt. Anderen 
EBR hingegen ist es gelungen, sich eine weit aktivere und einflussreiche Rolle zu sichern: sie 
haben regelmäßige Aktivitäten und Kontakte für die Mitglieder und stehen ständig im 
Kontakt mit dem Management. Wie weiter unten erläutert, ist es einigen EBR sogar 
gelungen, Managemententscheidungen zu beeinflussen. Dies ist jedoch eine kleine 
Minderheit. In den meisten Fällen wird der EBR unterrichtet, wenn das Management 
länderübergreifende Angelegenheiten bereits beschlossen hat. Der Einfluss beschränkt sich 
oft auf das Follow-up der Entscheidung, ohne dass deren Inhalt abgeändert wird37. 

Trotz der Tatsache, dass die Unterrichtung und Anhörung des EBR zu Umstrukturierungen 
ausdrücklich in den Vereinbarungen festgeschrieben ist, scheinen Europäische Betriebsräte 
meistens, ja sogar immer erst unterrichtet zu werden, nachdem das Management die 
Umstrukturierung beschlossen hat. Aus diesem Grund unterstreicht das Europäische 
Gewerkschaftsinstitut folgende Tatsache: „Damit Arbeitnehmervertreter durch früh- und 
rechtzeitige Ermittlung künftiger Herausforderungen effektiv zur Bewältigung des Wandels 
beitragen können, fordern sie umfassendere Unterrichtungs- und Anhörungsrechte. Aber die 
derzeitige Gesetzgebung ist undeutlich, was die Unterrichtungspflicht der Unternehmen über 
die Zukunft und Geschäftsaussichten des Unternehmens betrifft.“38 Undeutliche Gesetze 
schließen jedoch nicht unbedingt progressive gute Praktiken aus. 

Veränderungen des Unternehmens und der Unternehmensstruktur sind die 
Hauptgründe für die Neuverhandlung von EBR-Vereinbarungen. Andere Gründe sind 
die Laufzeit der Vereinbarung und die EU-Erweiterung. Umstrukturierungen, 
Rationalisierung, Standortverlagerungen oder –schließungen können eine ähnliche 
Wirkung auf EBR haben wie die Osterweiterung der Europäischen Union. Oft 
beeinflussen sie nämlich die geographische Reichweite des Unternehmens und 
verlagert sich das Vertretungsgleichgewicht der Mitglieder hin zu anderen Ländern. Bei 
Fusionen und Übernahmen empfiehlt sich eine Neuverhandlung von Artikel 6 der 
Vereinbarung, wenn auch nicht unbedingt. Manchmal bleiben die bestehenden 
Vereinbarungen in Kraft und werden in die neue Struktur integriert, während andere 
von den neuen Parteien kopiert werden. Die Neuverhandlung der Vereinbarung infolge 
der EU-Erweiterung wird ausführlicher im entsprechenden Kapitel diskutiert. Wie dem auch 

                                                 
36  http://www.ebr-news.de  
37  http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/11/study/tn0411101s.html  
38  B. GALGÓCZI, M. KEUNE and A. WATT: Relocation: Challenge for European Trade Unions, DP 2005.01, ETUI-REHS, 2005, p. 24. 



 

UNTERNEHMENSUMSTRUKTURIERUNGEN 

 
 
 

FALLSTUDIE DER BESTEN PRAKTIKEN IN DER ARBEITSWEISE VON EBR 

23

sei, die Neuverhandlung bedeutet nicht notwendigerweise eine Neuverhandlung der 
gesamten Vereinbarung.  

Durch Umstrukturierungen wollen Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielen. Dies hat 
zweifelsohne oft den Abbau vieler Arbeitsplätze zur Folge. Eine enge Beziehung zwischen 
diesen beiden Faktoren lässt sich insbesondere bei der Fusion separater Unternehmen 
beobachten. Die Frage lautet: wie soll ein EBR reagieren, wenn er unterrichtet und angehört 
wird? Wird er angemessen und rechtzeitig unterrichtet und angehört? Sollte der EBR 
versuchen, eher proaktiv als reaktiv aufzutreten39? 

                                                 
39  Weitere Informationen siehe: EWCB 61, p.6-9; 59, S. 15; 57, S. 5. 
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F Ä L L E   
/ BRITISH AIRWAYS / 

Bei British Airways hat man sich auf zwei ergänzende Dokumente zur EBR-Vereinbarung 
geeinigt. Eines betrifft ein im März 1998 unterzeichnetes Protokoll und klärt die 
ursprüngliche Vereinbarung und deckt Themen wie die Zusammenstellung der Agenda und 
einen Newsletter ab. Später folgte eine Erklärung zum Thema Anhörung. Die Erklärung 
definiert die Prozedur, die bei länderübergreifenden Maßnahmen zu beachten ist. Obschon 
ursprünglich nicht in der Vereinbarung festgelegt, wurde später ein engerer Ausschuss 
eingerichtet, denn es waren ausführlichere Diskussionen notwendig, die im größeren Forum 
nicht effizient geführt werden konnten. Dies ist ein weiteres Beispiel, dass EBR Praxis nicht 
immer in einer Linie mit Formalitäten abläuft. 

Ein Kennzeichen der EBR-Vereinbarung von British Airways ist die Einberufung außerordentlicher 
Versammlungen innerhalb von 10 Werktagen, nachdem das Unternehmen wesentliche 
transnationale Änderungen wie Fusionen, Standortverlagerungen, Massenentlassungen oder 
Umstrukturierungen angekündigt hat. Es lohnt sich hier zu erwähnten wie das Unternehmen in der 
Praxis reagiert hat. Im Bericht der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen (Eurofound - European Foundation of the Improvement of Living and Working 
Conditions) ist lesen, dass British Airways dem Aktienmärkten und dem EBR gleichzeitig über die 
nationalen Arbeitnehmervertretungsgremien die Restrukturierung angekündigt hatte40. Der EBR war 
beim nächsten Treffen unterrichtet worden. Der HR-Manager unterstrich, dass der Schwerpunkt für 
Unterrichtung und Anhörung weiterhin im „Nationalen Verhandlungsforum“ liege, in dem die 
Arbeitnehmervertreter das Management einmal monatlich treffen. In der Praxis kritisierte die 
Arbeitnehmerseite den Zeitpunkt der Unterrichtung und die mangelnde Einbeziehung in die 
getroffenen Entscheidungen. In erster Linie hatten die Arbeitnehmervertreter das Gefühl, dass das 
Management Angelegenheiten nur ungern vor den EBR oder den Sonderausschuss bringe, selbst 
wenn es dies eindeutig tun sollte. Zweitens, als das Management schließlich gezwungen war das 
Thema an den EBR heranzutragen, bemühten sie sich nicht um angemessene Anhörung. Und 
schließlich werden dem EBR unter Verweis auf die Vertraulichkeit zu viele Informationen 
vorenthalten. Dies ist leider ein gängiger Trend in der Praxis der EBR-Arbeit. 

/ SUEZ / 

Im Rahmen der Umstrukturierungen gilt bei Suez die allgemeine Regel, dass der EBR stets 
unterrichtet wird, nachdem die Entscheidungen bereits getroffen wurden. Aber am selben 
Tag oder kurz danach werden Informationen erteilt und außerordentliche Versammlungen 
einberufen. Auch bei der Übernahme von Tractebel durch Suez gab es keine Ausnahme. Es 
gab wieder keine vorherige Anhörung, aber der EBR wurde kurz nach der Beschlussfassung 
unterrichtet. Bei den Verhandlungen nach der Fusion willigte das Management ein, den 

                                                 
40  WEILER, A.: “The analysis of case studies of the functioning of European Works Councils in practice.” European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004. Also available online at: 
http://eurofound.europa.eu/pubdocs/2004/109/en/1/ef04109en.pdf  
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bestehenden EBR von Tractebel zu erhalten. Dieser sollte später der Beginn der 
Strukturierung des EBR sein: der einstige EBR von Tractebel wurde zu einem der drei 
Unterausschüsse wie in der Suez-Vereinbarung von 2004 vorgesehen. Hier wird noch mal 
unterstrichen, was vormals erwähnt wurde: die verschiedenen Unterausschüsse pro 
Geschäftsbereich verbessern stark die Arbeitsweise des EBR. 

Diese guten Mechanismen und Praktiken im EBR der Suez-Gruppe stehen im Kontrast zu 
den recht negativen Erfahrungen aus der Zeit als Suez noch ‚Lyonnaise des Eaux’ war. Als 
Beispiel kann angeführt werden, als Suez seine Montageeinheit verkaufte. Drei Wochen 
vorher war noch die Information erteilt worden, dass laut Management kein Verkauf des 
Unternehmens drohe. Diese könnte man Falschinformation nennen und zeigt, dass der EBR 
proaktiver und wachsamer sein sollte, solidarisch Informationen teilen und ein forscheres 
Verhalten gegen das Unternehmen an den Tag legen sollte. Wenn ein frühzeitiges und 
subtiles, aber wahrnehmbares Signal zu den Zielen und Plänen des Unternehmens 
wahrgenommen werden kann, sollten die Vertreter dieses Signal auffangen und versuchen, 
eventuell bevorstehenden strukturellen Veränderungen vorzugreifen. Das Management hat 
im Nachhinein behauptet, es habe stets in gutem Glauben unterrichtet und sei sich selbst 
des bevorstehenden Verkaufs nicht bewusst gewesen. 

/ GENERAL MOTORS / 

General Motors Corporation, der größte Autobauer der Welt, ist seit 75 Jahren ein 
industrieller Vorreiter. Das 1908 gegründete Unternehmen GM beschäftigt zurzeit circa 
327.000 Mitarbeiter weltweit. GM mit Hauptsitz in Detroit fertigt seine Autos und Lastwagen 
in 33 Ländern. Im Jahr 2005 wurden weltweit 9,17 Millionen Autos und Lastwagen der 
Marke GM verkauft. GM leitet GMAC Financial Services, eines der weltweit führenden 
Finanzunternehmen, das Automobil-, Eigenheim- und Handelsfinanzierung sowie 
Versicherungsdienstleistungen anbietet. Die GM-Tochtergesellschaft OnStar ist Marktführer in 
den Bereichen Fahrzeugsicherheit, Sicherheits- und Informationsdienstleistungen.  

General Motors ist eine der wenigen Ausnahmen für die weit verbreitete Praktik 
unangemessener Unterrichtung und Anhörung der EBR bei Umstrukturierungen. Bei GM 
wurde der EBR vor und während verschiedenen Umstrukturierungsprozessen eingehend 
angehört. Die Verhandlung spezifischer Umstrukturierungspläne auf europäischer Ebene ist 
bei GM stark ausgeprägt, und die Verhandlung von Vereinbarungen über die Durchführung 
derartiger Entscheidungen hat sich nahezu zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt.  

Die EBR-Vereinbarung von GM, die 1996 abgeschlossen wurde, garantiert zwar nur: „einen 
Meinungsaustausch und die Aufnahme eines Dialogs“ und enthält die Einschränkung, dass 
„das Forum nicht beabsichtigt, sich mit Tarifbedingungen zu befassen, die auf nationaler 
oder lokaler Ebene verhandelt werden“ (Art. 1.2 und 9.2). Seit seiner Gründung im Jahr 
1996 war das Europäische Arbeitnehmerforum von GM an wichtigen Verhandlungsrunden 
beteiligt, die zum Abschluss von Rahmenabkommen mit dem Management geführt haben.  

Im Juli 2000 wurde ein Rahmen eingerichtet, um die Auswirkungen der Allianz zwischen GM 
und FIAT auf den Status der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmervertretung zu begleiten. 
Dazu zählten u.a. Garantien in Bezug auf die Beschäftigungsbedingungen der Mitarbeiter, die 
den Joint-ventures zugewiesen wurden. Im März 2000 unterzeichneten beide Unternehmen 
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ein Bündnis für den Aktientausch und den Start verschiedener Joint-ventures. Dem 
Internationalen Metallgewerkschaftsbund (IMB) zufolge hatten sich Vertreter der Gewerkschaften 
und des EBR von GM/Opel und FIAT am 2. Mai 2000 getroffen, um die Folgen der Allianz zu 
diskutieren. Am 11. Mai traf der EBR von GM – das Europäische Arbeitnehmerforum (EEF) – das 
Management und wurde über die Initiative unterrichtet. Zu jenem Zeitpunkt war der Rahmen 
sehr streng. Scheinbar wurden jene Bestimmungen vereinbart, die auf nationaler Ebene strikt 
anzuwenden sind. Aber der Rahmen führt auch einige deutliche Regeln an, die relativ wenig 
Spielraum lassen. Dem EBR zufolge wurde der Text anschließend durch nationale 
Vereinbarungen, die ihm Rechtskraft verliehen, umgesetzt. Die Vereinbarung über die Folgen der 
Allianz mit FIAT wurde im Juli auf Anfrage des EBR (so IMB) vom Management und vom EBR 
unterzeichnet. Enge Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeitnehmervertretern wird 
jedoch nicht immer durch reibungslose Verhandlungen belegt. In diesem Fall behauptet das 
Management, dass der IMB „nur ungern deutliche Informationen erteilte und ungern 
bedeutungsvolle Verhandlungen bestimmter Themen aufnahm und folglich mehrere 
Konfrontationen am Arbeitsplatz in die Wege leitete“41. 

2001 fanden neue spezifische Umstrukturierungsmaßnahmen statt, die den Rahmen für die 
spätere Umsetzung durch Verhandlungen und Anhörungen auf nationaler Ebene lieferten. 
Im März 2001 unterzeichnete General Motors ein weiteres Rahmenabkommen für die 
Umstrukturierungsinitiativen von Opel. Dies war in zweierlei Hinsicht ein wahrer 
Präzedenzfall für den EBR. Erstens galt es die Schließung des Vauxhall-Werks in Luton 
anzugehen, bei der die Gefahr bestand, die Einheit und Solidarität der Arbeitnehmer durch 
direkten Konkurrenzkampf untereinander zu spalten. Zweitens war die Vertraulichkeit der 
Informationen stets ein großes Problem bei GM gewesen. Nach einem heftigen Kampf über 
die Art und den Zeitpunkt der Informationen, die dem EBR über die Umstrukturierung von 
Luton erteilt wurden, konnte der EBR ein „Informationsprotokoll“ verhandeln, das 
beispielsweise den zeitlichen Rahmen für angemessene Unterrichtung klären sollte. In den 
betroffenen Ländern fanden auf nationaler Ebene Verhandlungen über die Umsetzung des 
europäischen Rahmenabkommens statt. Insbesondere in Deutschland, bei denen die 
meisten Arbeitsplätze gestrichen wurden, haben das nationale Management und die 
Arbeitnehmervertreter ein Nebenabkommen über die Bewältigung dieses Arbeitsplatzabbaus 
unterzeichnet. Dieses legt fest, dass bei Abgang aus dem Unternehmen 
Entlassungsabfindungen, Umschulungen und Stellenvermittlung angeboten werden. 

2004 unterzeichnete der Europäische Betriebsrat von General Motors und das europäische 
Management ein weiteres europäisches Rahmenabkommen, um die bevorstehende 
Umstrukturierungsinitiative zu begleiten. Diese Umstrukturierung brachte den Abbau von 
12.000 Arbeitsplätzen in Europa mit sich und löste in Deutschland mehrere inoffizielle 
Streiks im Bochumer Werk aus. Nachdem GM Europa im Oktober 2004 umfassende 
Umstrukturierungen angekündigt hatte, rief der EBR zu einem Aktionstag auf, um das 
Management an den Verhandlungstisch zu zwingen und ein Rahmenabkommen für alle 
Standorte abzusichern. Die Gespräche zwischen dem Arbeitnehmerforum und dem 
Management führten zur Unterzeichnung des „Umstrukturierungsrahmens“. GM liefert somit 
ein weiteres Beispiel eines gemeinsamen EBR-Textes, der auf eine europaweite 
                                                 
41 M. CARLEY: “Bargaining at European level? Joint texts negotiated by European Works Councils.”, European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2001. 
http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2001/52/en/1/ef0152en.pdf#search=%22management%20claims%20IMF%20was
%20reluctant%20to%20provide%20clear%20information%22  
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Umstrukturierung zurückzuführen ist. Der EBR formulierte ein Paket mit folgenden 
Forderungen und Grundsätzen: keine Betriebsstilllegungen oder Zwangsentlassungen, 
versetzte Arbeitnehmer bewahren all ihre Ansprüche, Arbeitsplätze werden nur auf der 
Grundlage von Einverständnis oder Vorruhestand abgebaut, Produktivitätssteigerung durch 
Produkt- und Verkaufskampagnen und alle bestehenden Abkommen werden beachtet42. 

Ein bemerkenswertes Element dieser Fälle ist, dass gewerkschaftliche Aktionen 
stattfadne, um das Management zur Verhandlung der fraglichen Themen zu bewegen. 
Im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Belgien, Spanien und Portugal wurde gestreikt 
und es gab Versammlungen. Bei der letzten Umstrukturierung mit mehr 
Gewerkschaftsaktionen im Vorstadium willigte das Management in Verhandlungen ein. 
Daher wurde eine Umstrukturierungsvereinbarung mit folgenden Punkten unterzeichnet: 
keine umstrukturierungsbedingten Entlassungen vor 2005; die britischen Werke werden 
erhalten und die Kapazitätssteigerung garantiert; keinerlei Nachteile für nach anderen 
Standorten versetzte Arbeitnehmer; keine Änderung in der Anerkennung der 
Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretung.  

Wie die meisten Beispiele hängt dieser Restrukturierungsprozess eng mit CSR und dem 
Kapitel zu Verhaltenskodexen zusammen. Das Europäische Arbeitnehmerforum, wie der 
EBR bei General Motors genannt wird, hat eine Vereinbarung erzielt, in der es die 
Umstrukturierung von General Motors Europa in den Rahmen der sozialen 
Verantwortung eingebunden hat.  

Die deutsche Gesetzgebung sieht die Beteiligung der Arbeitnehmervertreter auf 
Vorstandsebene vor. Der deutsche Betriebsrat ist ein Arbeitnehmervertretungsorgan, das 
über mehrere Beteiligungsrechte wie das Recht auf Unterrichtung, Anhörung und 
Mitbestimmung verfügt. In verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten gehen die Rechte 
der Arbeitnehmervertretung über die Unterrichtung und Anhörung zwar hinaus, aber in 
Deutschland sind die Mitbestimmungsrechte am stärksten ausgeprägt43. Diese 
Beteiligungskultur ist offensichtlich sehr wichtig, könnte jedoch auf einer breiteren 
europäischen Ebene Probleme aufwerfen. Einige EBR-Vertreter aus anderen Ländern 
vertreten diese Ansicht. Wie im Kapitel über Kommunikation bereits erwähnt, kann dies dazu 
führen, dass Arbeitnehmervertreter als Komplizen von Unternehmensentscheidungen 
betrachtet werden, was sehr schmerzlich sein kann, wenn Arbeitsplätze von Kollegen in 
anderen Ländern bedroht sind. Unter diesen Umständen sind die Arbeitnehmervertreter 
durch Vertraulichkeitsgesetze und -bestimmungen der Vereinbarung gebunden. Sie dürfen 
also ihr Wissen nicht immer mit ihren Kollegen teilen. Arbeitnehmer in anderen Ländern, die 
nicht über dieselben Mitbestimmungsrechte verfügen und sich folglich vom gesamten 
Prozess ausgeschlossen fühlen, können dies als Verrat auffassen. So kann das Gefühl 
entstehen, dass es zwei Kategorien von Vertretern gibt: jene, die vom Management ins 
Vertrauen gezogen werden, und normale EBR-Vertreter, bei denen das nicht der Fall ist. Ein 
gutes Beispiel ist das direkte Interesse des Rüsselsheimer Unternehmens in Deutschland bei 
der Einstellung der Vectra-Produktion im Vauxhall-Werk in Luton. Später im Jahr 2004 
standen sich die Werke Rüsselsheim und Trollhattan als direkte Konkurrenten für die 
Produktion der Mittelklassewagen von Saab und Opel gegenüber. Man darf nicht vergessen, 

                                                 
42  EWCB 55, S. 3. 
43  http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2004/143/en/1/ef04143en.pdf  
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wie wichtig dezente horizontale und vertikale Information und Kommunikation sind und die 
Notwendigkeit angemessener Aus-/Weiterbildung der EBR-Mitglieder. 

Die Beteiligung des Europäischen Metallgewerkschaftsbunds (EMB) ist wichtig zu erwähnen. 
Der gesamte Umstrukturierungsprozess wurde von einer Koordinierungsgruppe des EMB 
begleitet, welche die Koordinierung und Effizienz des EBR maßgeblich verbessert hat. Bei der 
Umstrukturierung von GM spielte der EBR eine viel größere Rolle als jene, die ihm durch die 
Richtlinie garantiert wurde. Die Richtlinie führt nur Unterrichtung und Anhörung an, aber im 
besagten Fall gab es tatsächliche Mitbestimmung. Frühere Studien haben belegt, dass die 
Entwicklung einer Verhandlungsrolle des EBR bei einer angemessenen europaweiten 
Angelegenheit ebenfalls durch Faktoren wie Unternehmenspolitik und Praktiken beim Dialog 
mit den Arbeitnehmervertretern sowie die Stärke vorhandener grenzübergreifender 
Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmervertretern und/oder Gewerkschaften beeinflusst wird. 

Die deutsche Tradition der Mitbestimmung sowie die Koordinierung durch den EMB haben 
letztendlich wahrscheinlich das Vertrauen des Managements geweckt und es zur Aufnahme 
nützlicher Verhandlungen mit dem EBR bewogen. Der damalige EMB-Generalsekretär 
Reinhardt Kuhlmann drückte es folgendermaßen aus: „Dieses europäische 
Rahmenabkommen ist ein bedeutender Schritt hin zur Schaffung eines europäischen 
Verhandlungsraums.“ Die Koordinierungsgruppe des EMB mußte nicht nur die Umsetzung 
des europäischen Rahmenabkommens überwachen, sondern auch die Koordinierung der 
nationalen Folgeverhandlungen beginnen44.  

„Dies wird vom EGI anerkannt, dem zufolge EBR zunehmend in länderübergreifende 
Verhandlungen über Umstrukturierungsfragen einbezogen werden. Um die Position der EBR 
bei derartigen Prozessen zu stärken, sollten sie Verbindungen mit europäischen 
Gewerkschaftsverbänden und nationalen Gewerkschaften knüpfen.“45 Ohne die 
grenzübergreifende Koordinierung von Arbeitnehmerinteressen besteht die Gefahr, dass die 
Belegschaft ohne Gewissensbisse unter Druck gesetzt wird, damit sie Zugeständnisse macht. 
EBR können dazu dienen, nationale Arbeitnehmervertretungen besser zu koordinieren, aber 
ihre gesetzlich festgelegten Rechte sind auf Unterrichtung und Anhörung beschränkt und 
können nicht mit den Mitbestimmungsrechten verglichen werden, die ihre deutschen oder 
schwedischen Gegenstücke genießen. 

Im Sinne der Schlussfolgerung der europaweiten Vereinbarung gaben das Arbeitnehmerforum 
(EEF) von GM und der EMB folgende gemeinsame Erklärung ab: „Auf der Grundlage dieser 
umfassenden Solidaritätsbewegung haben die europäischen Metallarbeiter von GM Europa sich 
einer Abwärtsspirale sowie dem Druck des Unternehmens zur Schließung eines Standortes 
widersetzt. Gut vorbereitete Gewerkschaftskoordinierung und enge Zusammenarbeit mit dem 
EEF haben eine europäische Solidarität garantiert, die den Weg zu einem europäischen 
Rahmenabkommen geöffnet hat.“46 

Inzwischen verfügen die meisten europäischen Gewerkschaftsverbände über Leitlinien für 
die Begleitung von Unternehmen und EBR bei Umstrukturierungsprozessen. Im Sommer 

                                                 
44  M. CARLEY: “Bargaining at European level? Joint texts negotiated by European Works Councils.”, European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2001. 
http://www.eurofound.eu.int/pubdocs/2001/52/en/1/ef0152en.pdf#search=%22management%20claims%20IMF%20was
%20reluctant%20to%20provide%20clear%20information%22 
45  B. GALGÓCZI, M. KEUNE and A. WATT: Relocation: Challenge for European Trade Unions, DP 2005.01, ETUI-REHS, 2005, p. 25. 
46  EWCB 55, S. 3. 
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( 3 )  EU-ERWEITERUNG 

Die Erweiterung der Europäischen Union bringt Veränderungen der bestehenden EBR und 
Möglichkeiten für neue EBR mit sich. Arbeitnehmer der neuen Mitgliedstaaten müssen in 
den bestehenden EBR vertreten sein und bei der Analyse des Geltungsbereichs der 
Richtlinie, ob das Unternehmen unter diese fällt, berücksichtigt werden. Durch die 
Erweiterung werden die EBR mit einem anderen Wirtschaftsrahmen und anderen 
Arbeitsbeziehungssystemen als im Westen konfrontiert. Dies stellt sie vor eine Reihe von 
Herausforderungen: wie sind die neuen Mitglieder einzubinden? Wie ist die bestehende 
lokale Tradition des Sozialdialogs zu integrieren? Wie kann die Arbeitsweise des erweiterten 
Betriebsrats verbessert werden? usw54. 

Die Verlagerung des Gleichgewichts innerhalb des EBR ist ein heikler Balance-Akt. Zur 
Bewältigung dieser Verlagerung des Zentrums des EBR hin zu den neuen Mitgliedstaaten 
müssen verschiedene Erwartungen und Interessen berücksichtigt und unterschiedliche 
Arbeitsbeziehungsmodelle gegenübergestellt werden. Dies ist ein wichtiger Prozess. 
Außerdem muss unterstrichen werden, dass die Erweiterung eines Betriebsrats sich nicht auf 
eine rechnerische Umverteilung der Sitze beschränkt, sondern wahre Integration bieten 
sollte. In der Praxis wurde jedoch selten über die befürchtete Konflikte zwischen den 
verschieden Systemen der Arbeitsbeziehungen berichtet55. 

 

                                                 
54  P. KERCKHOFS: “Enlargement and European Works Councils”, Transfer 1, 2003, S. 162. 
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2004/11/study/tn0411101s.html  
55  G. MEARDI: “Short Circuits in Multinational Companies: The extension of European Works  Councils to Poland.”, European 
Journal of Industrial Relations, Vol. 10, nr. 2,  S. 161. 
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SCHLUSSFOLGERUNG 

Forschungsarbeiten und zweifellos Fallstudien über Europäische Betriebsräte werden 
unweigerlich ein gemischtes und unvollständiges Bild liefern, da die EBR und ihre 
Arbeitsweise sehr kontextabhängig sind, was die Arbeitsbeziehungen und 
Unternehmenskultur betrifft. Folglich lassen sich nur schwer allgemeine Schlussfolgerungen 
ziehen. Aber in den meisten Fällen können gute Praktiken von Nutzen sein. Bezüglich einer 
EBR-Vereinbarung wird beispielsweise allgemein angenommen, dass die EBR-Vereinbarung 
ihre eigene Definition von Unterrichtung und Anhörung beinhalten sollte, da diese in der 
Richtlinie fehlt. Überdies wird ein EBR, der seine Rolle auf die enge Auslegung der 
gesetzlichen Unterrichtungs- und Anhörungsrechte beschränkt, nicht in der Lage sein, die 
Solidarität der Arbeitnehmer zu mobilisieren und zu koordinieren, die für gute Ergebnisse 
erforderlich ist. General Motors hat ein hervorragendes Beispiel für letzteres geliefert, indem 
es den EBR in die Beschlussphase und nicht nur in die Überwachung der getroffenen 
Entscheidungen einbezogen hat. Der Konsens über die Notwendigkeit umfassender 
Kommunikation innerhalb des EBR, vom und zum EBR ist in jedem Fall zu unterstreichen. 

Es bedarf auch des Konsenses über die entscheidende Rolle des EBR bei der Antizipation 
und Begleitung der Umstrukturierung sowie über die Unterstützung, welche die 
europäischen Gewerkschaftsverbände unter diesen Umständen gewähren. Aber die Rolle 
von EBR bei der Verhandlung gemeinsamer Texte in einem breiteren Sinne ist viel 
zweifelhafter. Diese Verhandlungen über Verhaltenskodexe und die soziale Verantwortung 
der Unternehmen werden in der Regel vom Management und internationalen 
Arbeitnehmervertretern, oft zusammen mit nationalen Gewerkschaften, geführt. Dennoch 
wurden einige Vereinbarungen von EBR unterzeichnet: meist waren die EBR 
Mitunterzeichner zusammen mit einer oder mehreren internationalen und europäischen 
Gewerkschaften. Wenn ein EBR in die Ausarbeitung derartiger Vereinbarungen einbezogen 
wird, kann er bei der Umsetzung dieser Prinzipien eine nützliche Rolle spielen. Inwiefern der 
EBR ein geeignetes und repräsentatives Gremium für die Überwachung dieser 
Vereinbarungen ist, muss in jedem einzelnen Fall je nach dem Inhalt des Abkommens 
eingeschätzt werden. Bei Umstrukturierungen und der Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer als Bestandteil der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen ist es 
offensichtlich, dass diese Aufgabe in den Zuständigkeitsbereich des EBR fallen kann. 

Abschließend sollte vermerkt werden, dass es insbesondere nach der EU-Erweiterung viele 
multinationale Unternehmen gibt, die zwar unter die Richtlinie fallen, aber noch immer keine 
EBR-Vereinbarung unterzeichnet haben. Dieser Lage sollte möglichst rasch abgeholfen 
werden, um eine relevante Diskussion über beste Praktiken führen zu können. 
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LISTE DER EUROPÄISCHEN GEWERKSCHAFTSVERBÄNDE 

 

 
• European Federation of Building and Woodworkers 

o http://www.efbww.org  
 

• European Federation for Food, Agriculture an Tourism Trade Unions 
o http://www.effat.org 

 
• European Federation of Journalists 

o http://www.ifj.org 
 

• European Mine, Chemical and Energy Workers’ Federation  
o http://www.emcef.org 

 
• European Metalworkers’ Federation 

o http://www.emf-fem.org 
 

• Federation of Public Service Union 
o http://www.epsu.org 

 
• European Transport Workers’ Federation 

o http://www.itfglobal.org/ETF 
 

• European Trade Union Committee for Education 
o http://www.csee-etuce.org 

 
• European Trade Union Federation - Textile, Clothing and Leather Union Network 

International 
o fse.thc@skynet.be 

 
• UNI-Europa 

o http://www.uni-europa.org  
 


